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Bürgermeisteramt 

 Schwäbisch Gmünd, 24.06.2025 
 Gemeinderatsdrucksache Nr. 077/2025 

Vorlage an 
 
Verwaltungs-, Wirtschafts- und Finanzausschuss/Eigenbetriebsausschuss 
zur Beschlussfassung 
- öffentlich - 
 
 
Vergabe der Erstausstattung im Neubau des Kinderhauses Kunterbunt 

Anlagen: 
 
Anlage 1 - Bieterübersicht (öffentlich) 
Anlage 2 - Bieterübersicht (nichtöffentlich) 
Anlage 3 - Raumplanung 
 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Vergabe zur Möblierung/Erstausstattung im Zuge des Neubaus des Kinderhauses 
Kunterbunt wird zugestimmt. Der Vergabepreis beträgt 112.367,27 €. Die Vergabe er-
folgt an die Aurednik GmbH. 
 
 
Sachverhalt und Antragsbegründung: 
 
Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.05.2024, Ge-
meinderatsdrucksache Nr. 054/2024, den Erwerb des Interimskindergartens Krähe sowie 
die Übernahmevereinbarung Neubau Kinderhaus Kunterbunt beschlossen.  
 
Der Neubau wird durch die VGW-D errichtet und bis Ende 2025 fertiggestellt, sodass 
das Kinderhaus vom Interimskarten in den Neubau umziehen kann.  
 
Die Einholung der Angebote für die Erstausstattung wurde im Frühjahr 2025 durchge-
führt. Drei Firmen haben ein Angebot mit virtueller Raumplanung eingereicht. Die Preise 
und Positionen der Angebote wurden unter anderem auf Angemessenheit und Aus-
kömmlichkeit überprüft. Die Vergabe soll entsprechend der Vergabekriterien an die Au-
rednik GmbH zu einem Preis von 112.367,27 Euro erfolgen. 
  



 
- 2 - Bürgermeisteramt 

 
Finanzierung: 
 
Für die Erstausstattung des Kinderhauses Kunterbunt sind im Haushalt 2025 Mittel in 
Höhe von 150.000 € bei der Investitionsnummer 3650H-0006 etatisiert. 
Im Neubau des Kinderhauses Kunterbunt ist die Einrichtung einer Intensivkooperations-
gruppe mit der Stiftung Haus Lindenhof für Kinder mit erhöhtem Bedarf im Bereich der 
sozial-emotionalen Entwicklung geplant. Die Gruppe soll als Schulkindergartengruppe 
geführt werden, sodass sich das Land Baden-Württemberg finanziell beteiligt. Die fina-
len Abstimmungen sind derzeit im Gange. Sofern eine Bewilligung erfolgt, sollen die üb-
rigen Haushaltsmittel für Möbel und Einrichtungsgegenstände dieser Gruppe verwendet 
werden. 
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